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Liebe Leserinnen, Liebe Leser 

Der Fotowettbewerb findet guten Anklang. Das Redaktionsteam durfte aus 6 Bildern ein 
Siegerbild küren. Die Wahl war nicht einfach, da jedes eingesandte Bild es verdient hätte. 
Der Gewinnerin gratulieren wir ganz herzlich. 

Jetzt kommt die schöne Herbstzeit. Nehmen Sie Ihre Kamera mit auf Ihren Spaziergang, 

denn Sujets hat‘s in Hülle und Fülle. Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Diese sollten einen 
Bezug zu Bättwil, zur Natur und/oder zur Jahreszeit haben. 

Einsendeschluss für Fotos: Ausgabe 5 03. November 2017 

Bitte senden Sie Ihre Fotos als jpg-Datei mit hoher Auflösung per Email an: 

baeramsle@gmail.com 

Die veröffentlichten Bilder werden mit einem Schwarzbubentaler im Wert von CHF 20.— 
belohnt. 

Jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst mit vielen Fotosujets und viel Vergnügen 
beim Lesen des „Bäramsleblatt“ 4/2017. 
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AUS DEM GEMEINDERAT  

Neue Amtsperiode 

Mit der stillen Wahl von drei Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission und 

des Gemeindepräsidenten sind im August die Erneuerungswahlen für die neue 

Amtsperiode 2017 – 2021 abgeschlossen worden. Am 21. August wird der Ge-

meinderat die Mitglieder der Kommissionen aus den eingegangenen Anmeldun-

gen wählen, sowie die weiteren Funktionen der Gemeinde wie Delegierte und 

Vorstandsmitglieder von regionalen Organisationen besetzen. Erfreulich ist dabei, 

dass es trotz einiger Rücktritte mehr interessierte Personen gibt als Ämter zu be-

setzen sind. Der Gemeinderat ist also gefordert, alle Einsatzwilligen möglichst in 

die gewünschte Funktion zu wählen oder ihnen eine andere Aufgabe anzubieten. 

Zur Erinnerung: die Situation sah genau vor 4 Jahren, insbesondere was die Be-

setzung des Gemeinderates anging, ganz anders aus. Am 22. August 2013 fand 

eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt, welche sich mit der Frage 

"Vakanzen im Gemeinderat - wie weiter?" beschäftigte. 

Inzwischen haben wir wieder Gemeinderatswahlen erleben können und es findet 

eine schrittweise Verjüngung in den Rängen der Gemeindebehörden statt. 

Bis Ende September sollen also alle Funktionen und Ämter der Gemeinde besetzt 

sein. Der Beginn der neuen Amtsperiode wurde vom Gemeinderat auf den 1. Ok-

tober 2017 festgelegt. Noch vorher, am 21. August, wird der neue Gemeinderat 

eine konstituierende Sitzung abhalten und die Verteilung der Aufgabenbereiche 

(Ressorts) vornehmen. Als letzte Vorbereitung für die neue Amtsperiode soll im 

September die Vereidigung der Gemeindebehörden durch den Gemeindepräsi-

dent stattfinden. 

 

Budget 2018 

Bis Ende September werden die Budgeteingaben durch die bisherigen Funktions-

träger ausgearbeitet und von der Finanzverwalterin für die Klausurtagung des 

Gemeinderates vom 16. Oktober zusammengestellt. Wesentliche Veränderungen 

gegenüber dem Budget 2017 sind nicht zu erwarten. Die Kosten sind stabil und 

es drohen keine neuen Ausgaben oder grosse Veränderungen in den wesentli-

chen Budgetbereichen. 

Entscheidend für das Ergebnis wird also die Entwicklung der Steuereinnahmen 

sowie die eigene Investitionstätigkeit und somit der Abschreibungsbedarf sein. 
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Ressortverteilung neu ab 01.10.2017 

François Sandoz:  Gemeindeführung und –verwaltung / Raumordnung 

Claudia Carruzzo:  Bildung, Jugend / Finanzen 

Sébastian Hamann:  Öffentliche Sicherheit / Forst- und Landwirtschaft / 
Hochbau 

Michael Weintke:  Soziales, Kultur, Gesundheit / Volkswirtschaft und  
Verkehr 

Glenn Steiger:  Abfall, Natur- und Umweltschutz / Werke und Tiefbau 

Ausblick 

In den kommende Monaten und Jahren stehen uns einige spannende Aufgaben 
und Herausforderungen bevor. Zuerst die Fertigstellung und Verabschiedung des 

räumlichen Leitbildes, dann, auf dieser Basis, die Revision der Ortsplanung 
(Zonenplan und Zonenreglement). Da wird entscheidend sein, dass eine gute Ba-

lance gefunden wird, zwischen den privaten Interessen der Landeigentümer und 

den Ansprüchen der Öffentlichkeit an ein qualitatives und umweltschonendes 
Wachstum (Verdichtung nach innen, ganzheitliche und gezielte Dorf- / Quartie-

rentwicklung, begrenzte Neueinzonungen, usw.). Nur so wird es möglich sein, 
tragfähige Lösungen für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu finden. 

Im 2018 wird weiter, sofern die Gemeindeversammlung den notwendigen Kredit 
genehmigt, der Ausbau der Primarschule in Witterswil stattfinden. Danach werden 

wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie weiter mit dem alten Schulhaus 

und wie der Kindergarten am besten erneuert werden soll. 

Den neugewählten Behörden und den diversen Arbeitsgruppen wird es also nicht 

langweilig werden. Ich wünsche uns allen deshalb für die anstehenden Aufgaben 
Kreativität, Ausdauer, Geduld und viele Freude bei unserem Einsatz für das Ge-

meinwohl. 

 

Ihr Gemeindepräsident 

François Sandoz 
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ERNEUERUNGSSWAHLEN AMTSPERIODE 2017 -  2021  

Für die nach Majorzwahlverfahren vorzunehmende Erneuerungswahl des Ge-

meindepräsidenten der Einheitsgemeinde Bättwil für die Amtsperiode 2017 – 
2021 sind während der Anmeldefrist nicht mehr Kandidaten angemeldet worden, 

als Sitze zu vergeben sind.  

§ 20 der Bättwiler Gemeindeordnung besagt, dass wenn nicht mehr Kandidaten 

oder Kandidatinnen vorgeschlagen werden als Ämter zu besetzen sind, gelten 

diese sowohl bei Proporz- wie auch bei allen Majorzwahlen als in stiller Wahl ge-
wählt. Der Vorgeschlagene gilt somit als in stiller Wahl gewählt. Der angesetzte 

Wahlgang findet nicht statt.  

 

Als Gemeindepräsident der Gemeinde Bättwil ist gewählt: 

François Sandoz (FdP), 1960, El. Ing. FH, bisher 

 

Gegen die Wahl sind innert der Frist keine Beschwerden eingegangen. 

 

4112 Bättwil, 8. August 2017            Der Gemeinderat 

Für die Erneuerungswahlen der Rechnungsprüfungskommission der Einheits-

gemeinde Bättwil für die Amtsperiode 2017 – 2021 sind während der Anmeldefrist 
nicht mehr Kandidaten angemeldet worden, als Sitze zu vergeben sind.  

§ 20 der Bättwiler Gemeindeordnung besagt, dass wenn nicht mehr Kandidaten 
oder Kandidatinnen vorgeschlagen werden als Ämter zu besetzen sind, gelten 

diese sowohl bei Proporz- wie auch bei allen Majorzwahlen als in stiller Wahl ge-

wählt. Der Vorgeschlagene gilt somit als in stiller Wahl gewählt. Der angesetzte 
Wahlgang findet nicht statt.  

 

In die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Bättwil sind gewählt: 

Beat Zimmer, 1967, Kaufmann 
Claudio Conte,1978, Bankkaufmann 

Cecilia Schär, 1992, Wirtschaftsstudentin 

 

Gegen die Wahl sind innert der Frist keine Beschwerden eingegangen. 

 

4112 Bättwil, 8. August 2017            Der Gemeinderat 
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GEMEINDEVERWALTUNG  

Sammelstelle für Glas, Blechdosen und Aluminium 

Diese Sammelstelle ist bei der Abstellfläche des Werkhofes am Bahnweg 6 für die 

Bevölkerung zugänglich. Die Benützer werden gebeten, die Sammelstelle sauber 

zu halten und Abfälle, die nicht in diese Sammelstelle gehören, zuhause dem Keh-

richt zuzuführen. Nach dem Einwurf von Büchsen drehen Sie bitte die Kurbel am 

Einwurfschacht, bis Sie keinen Widerstand mehr spüren. Der Nächste ist Ihnen 

dafür dankbar. Weiter bitten wir darum, an Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 

19.00 Uhr und 07.00 Uhr kein Glas in die Container zu werfen. 

 

Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern und Bäumen 

Im Interesse der Verkehrssicherheit bitten wir Sie, Ihre Hecken, Sträucher und 

Bäume entlang von Strassen und Fusswegen gemäss § 18 des Flurreglements der 

Gemeinde Bättwil auf die Parzellengrenze und auf eine Höhe von 4.20 m über 

Fahrbahnen und 2.50 m über Trottoirs zurückzuschneiden. Auch Verkehrsschilder 

und Beschriftungen an der Strassenbeleuchtung sind freizuhalten. Nach dem 2. 

Oktober 2017 werden nicht korrekt zurückgeschnittene Pflanzen, entsprechend § 

4 des Flurreglements der Gemeinde Bättwil, durch den technischen Dienst zurück-

geschnitten. Diese Arbeit wird Ihnen nach Stundenaufwand in Rechnung gestellt. 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst, Telefon 

061 735 96 95. 

ZIVILSTANDSAMT  

Todesfall 

Herr Peter Hamann 
geboren am 6.September 1942, gestorben am 15. Juni 2017 

Den Angehörigen sprechen wir unser Beileid aus und wün-
schen ihnen viel Kraft. 

Aufgeführt sind nur Zivilstandsnachrichten welche wir veröffentlichen dürfen. 
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Sichtbermen ohne Trottoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtbermen mit Trottoir 

 

 

 

 

 

Beide Anforderungen sowohl bezüglich Sicht auf die Strasse sowie auf das Trottoir 

sollen eingehalten werden. 

 
Sichtbermen bei Fusswegen 

Bei Einmündungen von Fusswegen direkt in die Strasse liegt der Beobachtungs-
punkt 0.50 m hinter dem Strassenrand. 

Geschwindigkeit Sichtweite Beobachtungspunkt ab Strassenrand 

30 km/h 30 m 3 m 

50 km/h 50 m 3 m 

Längsneigung Trottoir Sichtweite Beobachtungspunkt ab Strassenrand 

Bis 3% 15 m 3 m 

3% bis 5% 20 m 3 m 

5% bis 8% 25 m 3 m 

Über 8% 50 m 3 m 

Die Einhaltung der vorgesehenen Sichtverhältnisse spielt für die Verkehrssicherheit 
eine eminent wichtige Rolle. Wir bitten Sie, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und 
Ihre Gartenanlage bezüglich der Sichtverhältnisse und des Lichtraumprofils zu über-
prüfen und die notwendigen Schritte einzuleiten. Damit erhöhen sie die Verkehrssi-
cherheit auf den Strassen und Wegen nicht zuletzt auch zu Ihren Gunsten! 
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WERK–  UND UMWELTKOMMISSION  

 

 

Es wird Folgendes festgehalten: 

• 

 

• 

 

• 
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• 

 

•  

Zur Verdeutlichung angeheftet waren auch die nachstehenden «Empfehlung zu 

verkehrstechnischen Massnahmen» der Beratungsstelle für Unfallverhütung, wel-

che der Kanton bei der Erneuerung der Hauptstrasse vor einigen Jahren wie be-
schrieben umgesetzt hat.  

 

Trottoirüberfahrten 

 

Sicherheitsaspekte und Hinweise 

• Wer über ein Trottoir auf eine Haupt- oder Nebenstrasse fährt, muss den 

Benützern dieser Strassen den Vortritt gewähren (VRV Art. 15 Abs. 3).  

• Eine Trottoirüberfahrt ist eine als Trottoir ausgebildete Verkehrsfläche, die 

längs einer Hauptfahrbahn und quer über eine einmündende Strasse führt. 
Sie ist auf beiden Seiten mit einer Niveaudifferenz von der Fahrbahn erkenn- 

und ertastbar abgegrenzt.  

• Fussgänger und fahrzeugähnliche Geräte «fäG» haben gemäss SVG Art. 43 

auf Trottoirüberfahrten Vortritt gegenüber dem Verkehr, der das Trottoir 
überquert.  

• Die bauliche Ausgestaltung ist sehr wichtig, damit Trottoirüberfahrten als 

solche erkannt werden. Nachfolgend die wichtigsten baulichen Merkmale: 

•  Der strassenseitige Trottoirrand zur vortrittsberechtigten Strasse ist 

baulich durchgezogen und im Bereich der Schleppkurve abgesenkt, um dem 
Fussgänger die Konfliktzone aufzuzeigen. 

•  Ein klar erkenn- und ertastbarer baulicher Abschluss beendet mar-

kant den Fahrbahnbereich der einmündenden Strasse gegenüber dem Trot-

toir. In der Regel sollte dies ein schräg gestellter Randstein oder eine An-
rampung sein. Eine Markierung «Kein Vortritt» oder «Stopp» ist bei der 

Trottoirüberfahrt unzulässig. 

•  Die Einlenkradien des Einmündungstrichters dürfen gestalterisch 

nicht in die Trottoirfläche hineingezogen werden. 
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•  Die Breite der Trottoirüberfahrt soll mindestens 2,5 m 

(ausnahmsweise 2,0 m) betragen, damit die Erkennbarkeit gewährleistet 

ist.  

• Weitere Informationen sind in der SNR 640 242 Querungen für den Lang-

samverkehr, Trottoirüberfahrten enthalten. 

Dieses Dokument enthält Empfehlungen und Grundsätze zur Gestaltung und/oder zum Betrieb aus der 
Sicht der Verkehrssicherheit, ersetzt aber nicht gültige Gesetze oder Normen. Ausserdem bedarf es der 
Erklärungen der Abteilung Verkehrstechnik der bfu. 

 

 

Ein heikles Thema, zumindest in einigen Strassenzügen des Dorfes. Ja, in Bättwil 
gibt es kaum öffentliche Parkplätze. So ist es nicht einfach, einen Besucher anzu-

weisen, wo er sein Auto parkieren soll. Aber eigentlich hat jedes Haus Parkplätze 
für die Bewohner wie auch für die Besucher bereitzustellen. So steht es zumindest 

in der kantonalen Bauverordnung. Die Idee dabei ist natürlich, die Parkplätze für 

Motorfahrzeuge zu nutzen und sie nicht für Holzlager oder ähnliches dem ur-
sprünglichen Zweck zu entziehen. 

Schwierig kann es werden, wenn in einem Haushalt mehrere Fahrzeuge im Einsatz 
stehen. Doch die Gemeinde hat nicht die Aufgabe, dieses Problem zu lösen. So 

muss man halt selber eine gangbare Lösung finden. 

Beim Parkieren im öffentlichen Raum gilt es, Regeln zu befolgen, welche in der 

Verkehrsregelnverordnung 741.11 festgehalten sind; sie gelten auch im Gemein-

debann von Bättwil. Das Wichtigste (Ordnungsbusse von Fr. 120.-) in Kürze: 

Beim Parkieren auf Quartierstrassen muss eine wenigstens 3 m breite Durchfahrt 

frei bleiben, damit Blaulichtfahrzeuge (bei der Feuerwehr sind das LKWs) oder die 
Kehricht-Abfuhr etc. ungehindert vorbei kommen.  

Vor und nach Strassenverzweigungen näher als 5 m von der Querfahrbahn und 

natürlich in den Verzweigungen selbst ist das Parkieren nicht gestattet. 

Für alle Verstösse im  Strassenverkehr gibt es eine Hilfeorganisation – die Polizei, 

welche auch die notwendige Verfügungsgewalt hat. Hin und wieder hilft aber auch 
ein direktes Gespräch mit dem Nachbarn. 

Die Gemeinde hofft, auch weiterhin ohne eine Verbotssignal-Flut über die Runden 
zu kommen. 
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LESERBRIEF  

Bernadette und Bruno Fisch 

Hauptstrasse 1 
4112 Bättwil 

 

Gemeinderat Bättwil 

Gemeindeverwaltung 
Rebenstrasse 31  

4112 Bättwil       Bättwil, 27.07. 2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In diesem Brief möchten wir uns zu den Vorwürfen, welche auf der Gemeinde 
deponiert wurden, äussern. 

Wir halten auf dem Galloway- und Straussenhof die Galloways seit dem Jahr 

2000. Sicherlich kann man sagen, dass die Rasse der Galloways nicht mit einer 
Hauskuh in der Schweiz zu vergleichen ist. Galloways sind und bleiben wild und 

sind nie so zu zähmen, wie dies bei einer anderen Rasse möglich wäre. Unsere 2 
Herden bestehen aus den Mutterkühen mit dem Stier und einer Herde Rinder, die 

von den Müttern und dem Stier nach einem Jahr getrennt werden. Einerseits 

muss darauf geachtet werden, dass die weiblichen Rinder nicht gedeckt (Inzucht) 
werden, andererseits dienen diese zur Fleischproduktion. Die Rinder werden also 

von ihren Müttern getrennt, was beim Galloway zu viel Emotionalität führt, sowohl 
bei den Müttern, als auch bei den Rindern. Diese brauchen einige Tage, um über 

den Verlust hinweg zu kommen. Dies sicherlich ein Grund, warum sie schreien. 

Es passiert auch, dass junge, übermütige Kälbchen sich ausprobieren wollen, und 
den Weidezaun durchbrechen. Dies trotz eines Stromzauns. Auch dann rufen die 

Mütter ihre Kälbchen und umgekehrt. Natürlich sind wir bemüht, die Ausreisser 

schnellstmöglich einzufangen und zur Herde zurück zu bringen.  

Alle 2 Jahre werden auch den Galloways die Klauen geschnitten. Dies geschieht 
mit Hilfe eines Klauenstandes. Für die Tiere ein Stressfaktor. Da die Galloways, 

wie schon erwähnt wild geblieben sind, ist dies eine nicht ganz einfache Sache. 
Die Tiere sind aufgebracht und fangen auch in diesen Situationen an, sich lauthals 

zu äussern. Dies passiert auch in Zusammenhang mit der Anbringung der Ohr-
marken, oder einem Besuch des Tierarztes.  

Es ist ausserdem Erwiesen, dass die Kühe untereinander kommunizieren. Jedes 

Kalb kommuniziert mit seiner Mutter und umgekehrt. Dies kann auch sein, wenn 

sich ein frisches Kalb, zu weit von seiner Mutter entfernt. Auch andere Tiere wie 
Hunde oder Pferde können eine Kommunikation bei den Kühen auslösen. 
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Trotzdem sind die Galloways auf ihren Bauern bezogen, sie wissen sehr genau, 

wer ihnen Futter bringt. Sobald das Wetter im Frühjahr gut ist, kann die Herde 
mit den Kälbern beim Hof am Eggweg auf die Weide. Der Rest bekommt Silo oder 

Heu, bis auch diese auf die Weide beim Wald dürfen. Im grossen Stall ist die 
Wasserversorgung automatisch 24 Stunden gewährleistet. Auf der Weide wird 

das Wasserfass regelmässig kontrolliert. Ausser, wenn das Wasserfass aufgefüllt 

wird, steht den Kühen jederzeit Wasser zur Verfügung. Dies gilt auch fürs Fres-
sen. Ist eine Weide abgegrast, werden die Tiere auf eine andere Weide gebracht 

oder mit Silo und Heu zugefüttert. 

 

Wir leben auf dem Land und wir als Bauern tun alles Mögliche, dass es unseren 
Tieren gut geht. Wir füttern unsere Galloways und es wird regelmässig von Amtes 

wegen kontrolliert, ob es den Tieren gut geht. Gibt es dort Bemängelungen, sind 
wir bemüht, diese schnellstmöglich zu beheben. Auf das Verhalten der Tiere, 

wenn sie versorgt werden, haben wir leider nur wenig Einfluss.  

Wir sind auch auf das Verständnis der Anwohner angewiesen. Das wären wir 
auch, wenn wir Schweine, oder Ziegen halten würden. Jedes Tier bringt seine 

Problematiken mit sich, mit denen sich der Bauer und die Umwelt auseinander 

setzen muss. 

Uns wäre es ausserdem ein grosses Anliegen, wenn betroffene Anwohner sich in 

Zukunft direkt an uns wenden würden. Dies würde vieles vereinfachen! 

Wir hoffen nun, Ihnen mit dieser Stellungnahme geholfen zu haben. 

 

Mit freundlichem Gruss 

Bernadette und Bruno Fisch 
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FEUERWEHR VERBUND EGG  
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Hauptübung 2017 vom Feuerwehr Verbund Egg 

 

 

Der Feuerwehr Verbund Egg freut sich, die Bevölkerung von Bättwil 
und Witterswil zur Hauptübung 2017 begrüssen zu dürfen. 

 

Datum:  Samstag, 21. Oktober 2017 

Zeit:  14:00 Uhr 

Ort:  Feuerwehrmagazin, Benkenstrasse 17,  
 4108 Witterswil 

 

Die motivierten Angehörigen der Feuerwehr möchten Ihnen gerne 
ihr Können und ihre Erfahrungen zeigen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Feuerwehr Verbund Egg 

Kommandant 

Christian Hallwyler 

 

Feuerwehr Verbund Egg 
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Herbstzeit,   Jagdzeit 

Bereits hat in unseren Breitengraden  der Herbst wieder Einzug gehalten. Be-
kanntlich ist dies die Zeit der lauten Jagden.  Ab 1.Oktober werden im Jagdrevier 

Flüh an verschiedenen Tagen Treibjagden durchgeführt. Unter vielen Aufgaben 

welche die Jagdorgane zu erfüllen haben, ist dies für die Bevölkerung die sicht-
barste. 

Das Jagdrevier 55 besteht aus den drei Gemeinden Hofstetten-Flüh, Bättwil und 
Witterswil.  

Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Die Jäger sind gut ausgebildet und 

kennen den Umgang mit Waffen. 

An den nachstehend aufgeführten Tagen, werden in jeweils festgelegten Waldab-

schnitten unseres Revieres, während einer Zeitdauer von ein bis eineinhalb Stun-
den die  Jagdhunde eingesetzt.  

Die bejagten Abschnitte werden an markanten Wegabschnitten mit Signalen 
„Jagd“ gekennzeichnet. 

 

Die Jagddaten   2017. 

Montag  02. Oktober  

Samstag  21. Oktober  

Montag  06. November   

Samstag  18. November    

Samstag  25. November   

Montag  04. Dezember  

Freitag  15. Dezember  

 

Für Ihr Verständnis und die entsprechende Rücksichtnahme möchten wir Ihnen 
bestens danken. 

Für die Jagdgesellschaft Flüh 

 

H. Wampfler  

J a g d g e s e l l s c h a f t  F l ü h 
 
Präsident:   Bruno Gschwind In den Reben 6 4114 Hofstetten      Tel. 061 / 731 21 25 

Jagdleiter: Hanspeter Hügin Ettingerstr. 12 4108 Witterswil       Tel. 061 / 721 67 37 
Aktuar: Urs John      Im Wygärtli 48 4114  Hofstetten     Tel. 061 / 731 11 10 
Kassier: Andreas Doppler Biederthalstr. 47 4118 Rodersdorf     Tel. 061 / 731 10 37 
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NATUR UND UMWELT  
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Beratungsstelle im  
solothurnischen Leimental (SoLei) 

 

Die Beratungsstelle der Pro Senectute wird nach Rücksprache mit der Fachstel-
lenleitung in Breitenbach weitergeführt.  

Für das zweite Semester 2017 sind folgende Beratungen in Bättwil vorgesehen: 

Dienstag, 11. Juli  13.45 – 16.15 Uhr 

Dienstag, 8. August  13.45 – 16.15 Uhr 
Dienstag, 12. September 13.45 – 16.15 Uhr 

Dienstag, 10. Oktober 13.45 – 16.15 Uhr 
Dienstag, 14. November 13.45 – 16.15 Uhr 

Dienstag, 12. Dezember 13.45 – 16.15 Uhr. 

Telefonische Voranmeldungen für Beratungen sind auch zukünftig zwingend not-
wendig. Es werden jedoch weiterhin Hausbesuche und telefonische Beratungen 

ausserhalb der oben genannten Öffnungszeiten möglich sein. Voranmeldungen 
direkt an die Beratungsstelle in Breitenbach richten, Tel Nr. 061 781 12 75. 

Das Beratungsangebot erbringt Pro Senectute kostenlos. Dazu gehören u.a. 

Kurzberatung, Beratung in allen Altersfragen 
Demenzberatung 

Finanzhilfen 
Beratung bei (bevorstehendem) Heimaufenthalt. 

Die Gemeindeverwaltung Bättwil stellt die erforderliche Infrastruktur weiterhin 
kostenlos zur Verfügung. Das Büro befindet sich an der Rebenstrasse 31, 

4112 Bättwil und  ist identisch mit der AHV-Zweigstelle.  

Weitere Informationen zu den Tätigkeitsbereichen der Pro Senectute des Kan-
tons Solothurn entnehmen Sie der Website www.so.pro-senectute.ch. 

Nehmen Sie bei Bedarf diese Gelegenheit wahr, die Dienstleistung der Pro 
Senectute in unserer Region zu nutzen. 

         Koordinationsgruppe Altersleitbild SoLei 

SENIOREN 
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JUGEND 

Das Ende der JugendDu bist so jung wie Deine 

Zuversicht – Jugend ist nicht ein Lebensab-

schnitt, sie ist ein Geisteszustand! (Albert 

Schweitzer) 

Sie sind herzlich eingeladen zum zweiten Leimentaler 

JugendTAG am Samstag 9. September von 12 bis 23h 

im OZL. 

Wir feiern 10 Jahre JASOL. 

Mit dem JugendTAG zeigen wir der ganzen Leimentaler Bevölkerung, … 

… wie vielfältig, bunt und initiativ junge Menschen im Leimental sind. 

… welche Institutionen mit oder für junge Menschen arbeiten. 

… welche Ausbildungsmöglichkeiten das Leimental bietet (Sonderschau Berufsbil-

dung in Zusammenarbeit mit dem GHL). 

Anschliessend an die Eröffnungsfeier (12h) gibt es einen geführten Rundgang 

über das Festgelände und die Festwirtschaft serviert ein exzellentes Mittagessen, 

Würste vom Grill und eine Auswahl an feinen Sandwiches! 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch! 

Niggi Studer & Mirko Müller 
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SCHULE  

Die Schulsozialarbeit in den Schulen 

des Zweckverbandes Leimental 

 

Als im Sommer 2004 im OZL (damals noch Kreisschule Leimental) die Schulsozial-
arbeit, kurz SSA,  eingeführt wurde, handelte es sich dabei um eine Pionierleis-

tung. Zwar gab es in Basel-Stadt und in einzelnen Baselbieter Gemeinden schon 

erste Erfahrungen mit diesem Angebot, im Kanton Solothurn handelte es sich 
aber um die erste derartige Stelle. Seit 2012 wird die SSA auch auf der Kindergar-

ten- und Primarschulstufe an allen Standorten angeboten, für den ZSL ist sie in 
der Zwischenzeit zu einer Selbstverständlichkeit und einem unverzichtbaren Zu-

satzangebot an unseren Schulen geworden.  

Weil für etliche Eltern, insbesondere für diejenigen, deren Kinder erst vor kurzem 
eingeschult worden sind, die SSA aber noch immer kaum bekannt ist, möchten 

wir diese Gelegenheit nutzen, das Angebot kurz vorzustellen. 

Das Hauptangebot der SSA ist die neutrale Anlaufstelle, die von Kindern, Eltern, 
Lehrpersonen und weiteren Personen aus dem Umfeld der Schulen genutzt wer-

den kann. Damit die SSA auch wirklich neutral sein kann, ist sie weder dem Lehr-

körper angliedert noch der Schulleitung sondern dem Vorstand ZSL unterstellt. 
Gemäss dem Konzept muss die SSA stets das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt 

ihrer Überlegungen und Bemühungen stellen. Genutzt werden kann die SSA bei 
Fragen, Problemen, Wünschen, Ideen, Auseinandersetzungen, Kummer, Streit, 

Stress, Sorgen usw., egal ob diese in der Schule, auf dem Schulweg, in der Fami-

lie, in der Freizeit oder neuerdings auch im Internet auftreten.  

Die Gespräche bei der SSA sind vertraulich, die Schulsozialarbeiter/-innen unter-

stehen der Schweigepflicht, auch gegenüber der Schulleitung und den Lehrperso-

nen. Die SSA arbeitet möglichst alltagsnah und lösungsorientiert. Dabei werden 
Möglichkeiten aufgezeigt und Unterstützung angeboten, allerdings wird nicht über 

das weitere Vorgehen bestimmt. Der Entscheid darüber liegt stets bei der ratsu-
chenden Person. Die SSA selber verfügt über keinerlei Weisungs- oder Sanktions-

befugnis. Die SSA kann also niemanden zu einem Gespräch bestellen oder gar 

zwingen, ebenso wenig kann und will die SSA Strafen verhängen.  

Schulkinder können allerdings von Lehrpersonen oder der Schulleitung zu Gesprä-

chen bei der SSA verpflichtet werden, beispielsweise wenn es darum geht, eine 

Auseinandersetzung auf dem Pausenplatz zu klären. In diesem Fall sind die Ge-
spräche dann auch obligatorisch, allerdings besteht die Verpflichtung der Kinder 

gegenüber der zuweisenden Person und nicht gegenüber der SSA. Kinder können 
die SSA sowohl während als auch ausserhalb der Schulzeiten nutzen. Wenn die 

Kinder das Angebot während der Schulzeit nutzen, gilt ihre Abwesenheit im Un-

terricht nicht als Absenz, allerdings müssen sie den verpassten Schulstoff selb-
ständig nachholen. 
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Neben der Beratung im Rahmen der neutralen Anlaufstelle ist die SSA besonders 

in der Prävention (digitale Medien, (sexuelle) Übergriffe, Sucht, Gewalt/Mobbing) 
aktiv. Ebenfalls werden Klasseneinsätze zur Förderung des Klassenzusammen-

halts oder bei schwierigen Klassensituationen geleistet. Daneben arbeitet die SSA 
bei Projekten mit, begleitet Schüler/-innen im Schüler/-innenrat, engagiert sich 

für ein gutes Schulklima und ist in der Region mit externen Fachstellen vernetzt.  

Die SSA freut sich über jeden Kontakt und gibt auch gerne persönlich Auskunft. 
Die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Schulsozialarbeiter/-innen finden 

Sie auf unserer Homepage www.zsl-so.ch. 

 

Vorstand Zweckverband Schulen Leimental 

 Raiffeisen Ferien(s)pass Hinteres Leimental 

 

 

Rückblick und Dank 
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Anbieterinnen und Anbieter und Sponsoren, 

die es auch in diesen Sommerferien wieder ermöglicht haben, dass unser Ferien
(s)pass bereits zum 7. Mal stattgefunden hat. 

Dieses Jahr kamen wieder 42 verschiedene Kurse zustande, die zum Teil mehre-

re Male stattfanden. Schön, dass sich immer wieder Menschen finden, die sich 

die Zeit nehmen, ein solches Angebot durchzuführen. So kamen viele Kinder in 

den Genuss der interessanten, (ent)spannenden, kreativen, schmackhaften und 

sportlichen Erlebnisse.  

Um Ideen für Angebote, neue Interessierte für die Mitarbeit am Ferienpass oder 
als Anbieter/in und Verbesserungsvorschläge sind wir immer froh 

(info@ferienpass-leimental.ch). Speziell aus Metzerlen und Witterswil suchen wir 
noch Unterstützung für unser Team! 

Ferien(s)pass-Team 2017 

Sandra Gschwind, Doris Hans-Ilg, Babs Küry, Eve Meier,  

Madeleine Meier, Rena Meier, Carmen Metthez,  

Esther Sommerhalder, Saskia Aebi-Stöcklin 

http://www.zsl-so.ch
mailto:info@ferienpass-leimental.ch
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SCHULJAHRESBEGINN 2017 

 

Am Mittwoch, 16. August trafen wir uns auf dem 

Pausenplatz, um mit einer feierlichen Zeremonie das 
neue Schuljahr zu starten. Die Freude und Nervosität 

war den Beteiligten anzusehen. Bei warmem Sonnen-

schein begrüsste unsere Schulleiterin, Frau Widmer 
die Anwesenden und stellte die Lehrpersonen vor. 

Für musikalische Untermalung war auch gesorgt. Die 
23 neuen Erstklässler/innen erhielten ein 

farbenfrohes Windrad von ihren Gotten und 
Göttis. Nun gingen alle „grossen“ Kindergar-

tenkinder und die Schulkinder der 1. bis 6. 

Klasse mit ihren Lehrpersonen in ihr Klassen-
zimmer und der erste Schulmorgen 2017/18 

konnte begonnen werden. 

In den Kindergärten Bättwil und Witterswil 

wurden die 15 neuen Kindergartenkinder im 

kleinen Rahmen begrüsst und erhielten dort 
ihre Empfangsfeier. Allen Kindern, 

Eltern, Lehrpersonen und der 
Schulleitung wünsche ich ein er-

lebnisreiches, spannendes und 
buntes neues Schuljahr. 

Georgette Kanu-Vogler, 

Primarschule Witterswil/Bättwil 

Sportgruppe Fussball Hofstetten 

 
Lust auf Fussball – aber nicht auf Meisterschaften? 

Dann bist Du bei uns richtig. Unsere Gruppe besteht aus jungen und jung geblie-
benen Fussballern und „Nichtfussballern“ (16 - 75jährige). 

Jeweils mittwochs trainieren und „tschuute“ wir miteinander um 18:00 Uhr. 

Interessiert mit uns zu kicken. Dann komm einfach auf dem Sportplatz Chöpfli 
vorbei. Weitere Informationen auf www.schaeri.com. 

http://www.schaeri.com
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KIRCHEN 

Nicht vergessen….. 

unsere Bücherecke für kleine und grosse Leseratten ist weiterhin beliebt. Wir verfügen 
über viel interessanten Lesestoff, wie z.B. Romane, Krimis, Kinder-, Jugend- und Sach-
bücher, aber auch Bücher in englischer Sprache. 
Schauen Sie doch einfach im Pfarreisaal vorbei. Es ist völlig unkompliziert und kosten-
los. Sie können während den Öffnungszeiten nach Herzenslust schmökern, die Bücher 
mit nach Hause nehmen, gegen andere umtauschen oder auch weitergeben. Ein Be-
such lohnt sich in jedem Fall. 

 
Öffnungszeiten:  
Montag, Dienstag und Mittwoch von 08:00 bis 11:00 Uhr  
und Donnerstag von 13:30 bis 16:30 Uhr  
(oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 061 721 29 27) 

Röm.-kath. Kirchgemeinde Witterswil-Bättwil 

RÖM.-KATH. PFARREI ST. KATHARINA, WITTERSWIL-BÄTTWIL 
Tel. 061 721 11 30 

pfarramt.witterswil@bluewin.ch  
www.pastoralraum-so-leimental.ch 

Firmkurs 2017/2018 

Am 30. August, um 19 Uhr startete die Vorbereitungszeit auf das Sakrament der 
Firmung mit dem Informationsabend im Pfarreizentrum in Hofstetten. Die Firm-

kandidatinnen, -kandidaten und ihre Eltern wurden über die Anlässe, Themen-
abende und Projekte des Firmkurses bis zur Feier am Samstag, 26. Mai 2018 in 

Mariastein, orientiert.  

 

Auf dem Weg zur Firmung setzen sich die Jugendlichen mit der eigenen Anschau-

ung von Religion, Gott und Glaube auseinander, um einen eigenen Standpunkt zu 
finden. Dabei geht es unter anderem, um die bewusste Entscheidung zum Glau-

ben, in Eigenverantwortung und persönlicher Freiheit. 

 

Der Firmkurs bietet dem Seelsorgeteam einen besonderen Rahmen, gemeinsam 

mit den jungen Erwachsenen einen Weg gehen zu können und mit ihnen über 
Glaubens- und Lebensfragen ins Gespräch zu kommen. 

 

 

mailto:pfarramt.witterswil@bluewin.ch
http://www.pastoralraum-so-leimental.ch
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Einige Daten zu kirchlichen Anlässen 
 

 
 

Weitere aktuelle Anlässe und Mitteilungen sowie die ordentlichen Gottesdienst-zeiten entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.pastoralraum-so-leimental.ch oder dem wöchentlich erscheinenden Pfarrblatt „Kirche heute“. 

So. 10.09. 11.00 Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst in Witterswil 

So. 17.09. 10.00 Kindergottesdienst „Chirche für die Jüngschte“ in Witterswil 

Fr. 22.09. 20.00 Taizé-Gebet in Witterswil 

So. 24.09. 10.00 Pastoralraumgottesdienst in Witterswil 

So. 08.10. 11.00 Musikalische Wortgottesfeier mit Dorothee Steinle, in Witterswil 

So. 22.10. 11.30 Ökumenischer Reitergottesdienst auf der Egg in Bättwil 

Mi. 01.11. 18.00 
Gottesdienst zum Fest Allerheiligen mit ökumenischem Toten-
gedenken in Bättwil 

Sa. 04.11. 18.00 Gottesdienst zum Kirchweihsonntag in Witterswil 

So. 05.11. 14.00 Ökumenisches Totengedenken auf dem Friedhof in Witterswil 

Sa. 11.11. 18.00 Gottesdienst zum Patrozinium der St. Martins Kapelle in Bättwil 

So. 12.11. 11.15 Pastoralraumgottesdienst in Mariastein 

So. 26.11. 11.00 Gottesdienst zum Patrozinium der hl. Katharina in Witterswil 

http://www.pastoralraum-so-leimental.ch
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Buttiweg 28, 4112 Flüh 
Tel. 061 731 38 86 
E-Mail sekretariat@kgleimental.ch 

Gottesdienste und Anlässe 

Sa 09.09. 12.00 Jugendtag im OZL, Bättwil (Infos unter www.jasol.ch) 
So 10.09.   Ökum. Erntedankgottesdienste (s. unten) 
Mi 13.09. 16.30 Streetdance Minis, Martina Hausberger. Weitere Daten: 20./27.09., 

18./25.10. und 8./15./22./29.11.2017 
    17.00 Meitliträff. 1,2 oder 3! Rate- und Wettkampfabend, Anmeldung bis 

11.09. bei Martina Hausberger, Tel. 061 731 38 84 
So 17.09. 11.00 Ökumenischer Sonntag: Landskrongottesdienst (s. unten) 
Mi 20.09. 09.00 Fraueträff mit Znüni, gemütlicher Spielevormittag, Martina Hausberger, 

Brigitte Gschwind und Susi Oser 
So 24.09. 10.00 Klingende Kirche! Gottesdienst mit einem gemischten Orchester aus 

Ref. Kirchenchor, MUSOL-Kindern und Jugendlichen. Pfr. Michael Brunner 
Mi 27.09. 19.00 Ökum. Teilete (s. unten) 
Do 28.09. 14.30 Treffpunkt. Filmnachmittag „Usfahrt Oerlike“. Pfarrer Armin Mettler und 

Team 
Fr 29.09. 09.30 Kinderkirchenmorgen mit Znüni, Martina Hausberger 
    19.30 Jugendtreff, Mirko Müller 
So 01.10. 17.00 NEU! Klein und Gross Gottesdienst mit anschliessendem Nachtessen, 

Martina Hausberger. (Wer was mitbringen möchte, bitte melden unter Tel. 
061 731 38 84.) 

So 08.10. 18.00 Abendgottesdienst, Pfarrerin Cristina Camichel 
So 15.10. 10.00 Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst (s. unten) 
Mi 18.10. 09.00 Fraueträff mit Znüni, Martina Hausberger und Team 
Sa 

  

21.10. 14.00 
bis 
16.30 

Streetdance Workshop mit Naomi, für Tanzbegeisterte zwischen 6 
und 17 Jahren. Anmeldung bis 18.10. bei Martina Hausberger, Tel. 061 
731 38 84. Weitere Infos unter www.kgleimental.ch. 

So 22.10. 11.30 Ökum. Reitergottesdienst auf der Egg (s. unten) 
Fr 27.10. 09.30 Kinderkirchenmorgen mit Znüni, Martina Hausberger 
    17.30 Jungleiterträff, Martina Hausberger 
    19.30 Jugendtreff, Mirko Müller 
So 29.10. 10.00 Reformationsgottesdienst, Pfarrer Armin Mettler, Ref. Kirchenchor, 

Jasmine Weber und Stefan Pöll, Orgel 
Mi 01.11. 18.00 Ökum. Totengedenken (s. unten) 
Sa 04.11. 17.00 Ökum. Gipfeltreffen (s. unten) 
Mi 08.11. 17.00 Meitliträff. Freundschaftsbänder, Anmeldung bis 6.11. bei Martina Haus-

berger, Tel. 061 731 38 84 
So 12.11. 17.00 Gemeindekonzert, Ref. Kirchenchor, Jasmine Weber 
So 19.11. 10.00 Ökumenischer Sonntag: Hubertusgottesdienst (s. unten) 
Fr 24.11. 09.30 Kinderkirchenmorgen mit Znüni, Martina Hausberger 
    19.30 Jugendtreff, Mirko Müller 
So 26.11. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Michael Brunner, Katechetin Anita 

Violante und Konfirmanden 
Mi 29.11. 09.00 Fraueträff, Adventskranzbinden (Infos unter www.kgleimental.ch), Marti-

na Hausberger und Team 
    19.30 Kirchgemeindeversammlung, ökum. Kirche Flüh 
Do 30.11. 14.30 Treffpunkt. Adventsgeschichten mit Paul Strahm. Pfarrer Armin Mettler 

und Team 
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Ökumenische Anlässe 

ERINNERUNGEN AN DAS SCHÖNE LEIMENTAL 

ein Artikel eines Leimentalers 

der vor 60 Jahren in die Westschweiz ausgewandert ist. 

 

Lesen Sie diesen Artikel im Internet unter 

 

www.switzerland-wandern.ch/d/Leimental 

So 10.09.   Erntedankgottesdienste um 9.30 Uhr in Rodersdorf und um 11.00 
Uhr in Witterswil, jeweils mit Pfr. Günter Hulin und Pfr. Michael Brunner 

So 17.09. 11.00 
Ökumenischer Sonntag: Landskrongottesdienst, Pfarrer Armin Mett-
ler, Pfarrer Günter Hulin, Pfarrer Paul Schwindenhammer und der Choral 
„Haley“ de Leymen. Anschliessend Mittagessen (Anlass bei jedem Wetter!) 

Fr 22.09. 20.00 Taizé-Feier, Pfarrkirche Witterswil 

Mi 27.09. 19.00 
Teilete – Wort und Brot teilen. Neues ökumenisches Angebot mit ge-
meinsamem Bibel lesen und anschliessendem Imbiss. Organisiert von der 
Ökumenischen Arbeitsgruppe 

So 15.10. 10.00 
Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst, zu Gast: Abt Peter von Sury vom 
Kloster Mariastein. Pfarrer Michael Brunner, anschliessend Apéro (Keine 
Sonntagsschule!) 

Fr 20.10.   
Begegnungswanderung: Aesch über Blauenberg nach Hofstetten 
ins „Chrüz und Quer“. Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.oekumenische-kirche.ch. Pfarrer Armin Mettler 

So 22.10. 11.30 Reitergottesdienst auf der Egg, Pfarrer Michael Brunner und Pfarrer Gün-
ter Hulin (Schlechtwetter-Infos unter www.oekumenische-kirche.ch) 

Fr 27.10. 20.00 Taizé-Feier mit Einsingen um 19.30 Uhr, St. Johannes-Kapelle Hofstetten 

Mi 01.11. 18.00 Totengedenken, Pfr. Günter Hulin und Pfr. Armin Mettler, Kapelle Bättwil 

So 19.11. 10.00 
Ökumenischer Sonntag: Hubertusgottesdienst, zu Gast: die Jagdhorn-
bläser Schwarzbueben. Pfarrer Armin Mettler, Pfarrer Günter Hulin, Sonn-
tagsschule und anschliessend Apéro 

http://www.switzerland-wandern.ch/d/Leimental
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ÖFFNUNGSZEITEN DER GEMEINDEVERWALTUNG  

ENTSORGUNGSDATEN  

Mi 13.09.17 Altpapiersammlung 

Fr / Sa 15./16.09.17 Altmetall / Alt– und Speiseöl 

Mo 18.09.17 Grünabfuhr 

Mo 02.10.17 Grünabfuhr 

Mi 11.10.17 Altpapiersammlung 

Mo 16.10.17 Grünabfuhr 

Mo 30.10.17 Grünabfuhr 

Mo 06.11.17 Grünabfuhr 

Mi 15.11.17 Altpapiersammlung 

Mo 20.11.17 Grünabfuhr 

KALENDER 

Sa 09.09.17 10 Jahre JASOL JugendTAG im OZL (Seite 29) 

Di 12.09.17 Seniorenausflug  

Do 28.09.17 Infoanlass „Mach Dich selbständig“ (Seite 26) 

Sa 21.10.17 Hauptübung Feuerwehr Verbund Egg (Seite 16) 

Mo 30.10.17 Rekrutierung / Infoveranstaltung FV Egg (Seite 15) 

Sa / So 25./26.11.17 Weihnachtsmarkt im OZL (Seite 34) 

Bitte vormerken: 

Di 05.12.17 Seniorenweihnacht 

Di 05.12.17 Samichlaus beim Kindergarten Bättwil ab ca. 18.15 Uhr 

SCHULFERIEN 2017 

Gemeindeverwaltung, Rebenstrasse 31, 4112 Bättwil, Telefon 061 735 96 96 

Vormittag  Nachmittag 

Dienstag 09.30 - 11.30 Uhr Montag 16.00 - 18.00 Uhr 

Donnerstag 09.30 - 11.30 Uhr Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr 

Sa 30.09. — So 15.10.17 Herbstferien 

Sa 23.12. — So 07.01.18 Weihnachtsferien 
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